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1. PLANUNGSGEGENSTAND

1.1 Ausgangslage
Aufgrund der Teilrevision des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) und der Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) von 2011 ist für die Fliessgewässer ein Gewässerraum aus-
zuscheiden. 

1.2 Anlass der Planung
Gemäss Gewässerschutzgesetz (GSchG) mussten die Kantone den Raumbedarf ober-
irdischer Fliessgewässer und stehender Gewässer bis Ende 2018 festlegt haben. Die 
Aufgabe fällt auf die Gemeinde zurück, welche den Gewässerraum verbindlich in ihrer 
Richt- und Nutzungsplanung definieren müssen. Dadurch sollen die natürlichen Funk-
tionen, der Hochwasserschutz sowie die Nutzung der Gewässer (Unterhalt und Erho-
lungsraum) gesichert werden.

Die Gemeinde Mühlethurnen hat als eine der ersten Gemeinden in der Gesamtortspla-
nungsrevision von 2016 die Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) um-
gesetzt. Die kantonalen Rahmenbedingungen haben sich seither verändert, wodurch 
die Gewässerräume der ehemaligen Gemeinde Mühlethurnen an die aktuellen Hand-
lungsanweisungen der kantonalen Stellen angepasst werden müssen. Die Gemeinden 
Lohnstorf und Kirchenthurnen haben noch keine Gewässerräume ausgewiesen. Im 
Zuge der Fusion der drei Gemeinden und der vorliegenden technischen Ortsplanungs-
revision wird dies erfolgen.
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2. ÜBERGEORDNETE RAHMENBEDINGUNGEN

2.1 Gewässerschutzgesetz (GSchG)
Gemäss Gewässerschutzgesetz GSchG müssen die Kantone den Raumbedarf oberirdi-
scher Gewässer bis Ende 2018 so festlegen, dass die natürlichen Funktionen, der 
Hochwasserschutz und die Gewässernutzung gewährleistet sind. Die Kantone haben 
dafür zu sorgen, dass der Gewässerraum bei der Richt- und Nutzungsplanung berück-
sichtigt sowie extensiv gestaltet und bewirtschaftet wird. Die Gewässerschutzverord-
nung GSchV regelt in den Artikeln 41 a-c die Breite des Gewässerraums für Fliess- und 
Stehgewässer sowie dessen Nutzung. 

Festlegung im Baureglement
Innerhalb des Gewässerraums sind nur standortgebundene und im öffentlichen Inter-
esse liegende Bauten und Anlagen zulässig. Die Bereiche innerhalb des Gewässer-
raums dürfen nur noch extensiv genutzt werden und sind separat als Fruchtfolgeflä-
chen auszuweisen. Im Baureglement ist der entsprechende Artikel zu ergänzen.

Festlegung im Zonenplan
Aus Gründen der Lesbarkeit werden die Gewässerräume im neuen Zonenplan Gewäs-
serraum dargestellt. Im Zonenplan Gewässerraum wird der Gewässerraum für
offene Fliessgewässer im gesamten Gemeindegebiet und zusätzlich für eingedolte Ge-
wässer in der Bauzone als überlagernde Fläche (Korridor) ausgewiesen. Für eingedolte 
Fliessgewässer ausserhalb der Bauzone sowie für Fliessgewässer im Wald wird grund-
sätzlich kein Gewässerraum festgelegt. Daher wird im Baureglement folgender Hin-
weis angebracht:

"Wo kein Gewässerraum ausgeschieden ist, sind Gesuche für Bauten und Anlagen in-
nerhalb von 15 Metern ab Mittelwasserlinie bzw. bei eingedolten Gewässern innerhalb
von 15 Metern ab Mittelachse dem Tiefbauamt vorzulegen. Das Tiefbauamt entschei-
det, ob eine Wasserbaupolizeibewilligung nach Art. 48 WBG nötig ist."

Ausnahmen bei eingedolten Gewässern
Aufgrund von nahegelegenen Infrastrukturen wurde beim eingedolten Verlauf des 
Buechholzbaches ein Gewässerraum von 11.0 m ausgewiesen. Der Gewässerraum bei 
eingedolten Gewässern hat keine Bewirtschaftungseinschränkungen zur Folge (vgl. 
Art. 41c Abs. 6 Bst. b GSchV).
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Ufervegetation
Nach Art. 21 NHG ist die Ufervegetation Teil des Gewässerraums. Die Festlegung des
Gewässerraums orientiert sich zwar an der Hochwasser- resp. Biodiversitätskurve
nach Gewässerschutzgesetz, im Einzelfall muss der so ermittelte Gewässerraum jedoch
erhöht werden. Im Rahmen der Feststellung des Gewässerraums wurde die Ufervegetati-
on untersucht und mit den aufgezeigten Gewässerraumbreiten abgeglichen. Dabei konn-
te festgestellt werden, dass die ausgewiesenen Gewässerraumbreiten für den Erhalt der 
bestehenden Ufervegetation grundsätzlich ausreichend sind. Eine Ausnahme bildet dabei 
der Unterlauf des Leumattgrabens. Die breite Ufervegetation bedingt hier eine Erhöhung 
des Gewässerraums.

Berechnung der Gewässerraumbreite
Die Breite des Gewässerraums wird für jeden Gewässerabschnitt anhand der natürlichen 
Gerinnesohlenbreite (nGSB) und der Natürlichkeit des Gewässers ermittelt. Dabei gilt die 
Faustregel: Je unnatürlicher das Gewässer oder je breiter seine natürliche Gerinnesohlen-
breite ist, desto breiter muss der Gewässerraum festgelegt werden. 
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Bei einigen eingedolten Gewässern handelt es sich um kleine Zuflüsse mit einer natür-
lichen Gerinnesohlenbreite von weniger als 2.0 m. Der minimale Gewässerraum be-
trägt 11.0 m. Die Breite des Gewässerraums bei eingedolten Abschnitten hat sich je-
doch primär an der jeweiligen Situation ober- und unterhalb der unterirdischen Fliess-
strecke zu orientieren.
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3. ANPASSUNG GEWÄSSERSCHUTZGESETZ
3.1 Ausgangslage

In einem ersten Schritt wurde anhand verschiedener Pläne und Grundlagen eine Ge-
wässerfeststellung vorgenommen. Mit dieser Feststellung werden die Fliessgewässer 
bestimmt, für welche eine Festlegung der Gewässerraumbreite notwendig ist. 

In einem zweiten Schritt wurden die Gewässerräume mit den örtlichen Gegebenheiten 
abgeglichen. Dies bedeutet insbesondere die Betrachtung folgender Punkte:

 > Festlegung der Lage der Gewässerräume
 > Erhöhung des Gewässerraums aufgrund überwiegender Interessen (Naturschutz, 

Hochwasserschutz, Unterhalt, etc.)
 > Festlegen der ökomorphologischen Struktur der Gewässer, die noch nicht durch 

den Kanton klassifiziert wurden

Die Gewässerfeststellung und die Bestimmung der Gewässerraumbreite erfolgte 
durch die Panorama AG, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Thurnen.

3.2 Gewässerfeststellung und Gewässerachsen
Für die Lage der Gewässerachsen wurde soweit möglich die Mittelachse der Gewässer 
aus der amtlichen Vermessung übernommen. Für einige Fliessgewässer wurde die 
Lage aus den Daten des kantonalen Gewässernetzes (GNBE, Nachführung 13. Januar 
2017) übernommen. Der Verlauf sowie die Gerinnesohlenbreiten wurden per Feldauf-
nahmen überprüft. Die jeweils verwendeten Datengrundlagen für die Festlegung der 
Gewässerachsen sind dem nebenstehenden Plan zu entnehmen.
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Übergeordneter Naturschutz
Für Gewässer innerhalb eines übergeordneten Schutzgebiets gelten erhöhte Anforde-
rungen. In der Gemeinde Thurnen existieren zwei Schutzgebiete von übergeordneter 
Bedeutung. Diese haben keine Auswirkungen auf die Berechnung der Gewässerraum-
breiten.
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Feststellung Ökomorphologie
Zur Bestimmung der Breite der verschiedenen Fliessgewässer wurden folgende Grund-
lagen verwendet:

 > Kantonale Grundlagen zur Ökomorphologie (Sohlenbreite, Breitenvariabilität) 
 > Amtliche Vermessung
 > Überprüfung vor Ort
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3.3 Bestimmung der Gewässerräume

Effektive und natürliche Gerinnesohlenbreite
Für die Festlegung der Gewässerräume werden die effektive Gerinnesohlenbreite 
(eGSB) sowie der ökomorphologische Zustand (Breitenvariabilität) des Fliessgewäs-
sers benötigt. Je breiter und beeinträchtigter das Fliessgewässer ist, desto grösser ist 
der Gewässerraum auszuscheiden. 
Um die natürliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) zu berechnen, wird die effektive Gerin-
nesohlenbreite mit dem passenden Korrekturfaktor multipliziert: 

 > Ausgeprägte Breitenvariabilität | Faktor 1 
Natürliche, naturnahe Fliessgewässer, unverbaut mit wechselnder, dynamischer 
Sohlenbreite

 > Eingeschränkte Breitenvariabilität | Faktor 1.5 
Wenig beeinträchtigte, teilweise begradigte Ufer, punktuell verbaut, schmale Strei-
fen mit Ufervegetation vorhanden

 > Fehlende Breitenvariabilität | Faktor 2 
Stark beeinträchtigte naturfremde bis künstliche Fliessgewässer, begradigt, bis 
vollständig verbaut

Formel:  nGSB = eGSB * Korrekturfaktor

Bestimmung der Gewässerräume
Für die Festlegung der Gewässerräume wird zwischen der Hochwasserkurve und der 
Biodiversitätskurve unterschieden. Die Werte der Biodiversitätskurve gelten für Ge-
biete, in denen die Förderung der Biodiversität gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorrang 
hat. In den übrigen Gebieten kommt die Hochwasserkurve zum Tragen.

Natürliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) Gewässerraumbreite (Gb)
Hochwasserkurve
(HWK)

Kleiner als 2 m 11 m
2 m bis 15 m 2.5 x nGSB + 7 m
Grösser als 15 m nGSB + 30 m

Biodiversitätskurve
(BDK)

Kleiner als 1 m 11 m
1 m bis 5 m 6 x nGSB + 5 m
Grösser als 5 m nGSB + 30 m

r= Gb*0.5 

Gb

Konstruktionsskizze 
mit abgerundetem 
Bachursprung und 
Übergang zweier 
unterschiedlicher Ge-
wässerraumbreiten
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Sektor Faktor eGSB nGSB GR Bemerkung

A - - - - - - - - künstliches Gewässer | kein  Gewässerraum (GR) 
(vgl. Anhang)

B 1 0.7 m 0.7 m 11.0 m
C - - - - - - - - eingedolt | kein überwiegendes öff. Interesse | kein GR

D - - - - - - 11.0 m GR gemäss Oberlauf | Infrastrukturen > überwiegendes 
öff. Interesse

E - - - - - - - - künstliches Gewässer | kein GR (vgl. Anhang)
F 1.5 1.7 m 2.6 m 14.0 m
G 1.5 1.5 m 2.3 m 13.0 m
H - - - - - - - - eingedolt | kein überwiegendes öff. Interesse | kein GR

3.4 Berechnung Gewässerraumbreiten 

Gewässerraumberechnung - Ortsteil Kirchenthurnen
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Gewässerraumberechnung - Ortsteil Mühlethurnen

Sektor Faktor eGSB nGSB GR Bemerkung
A 1 3.5 m 3.5 m 16.0 m
B - - - - - - - - künstliches Gewässer | kein GR
C 2 1.6 m 3.2 m 15.0 m
D 1.5 10.0 m 15.0 m 45.0 m Gewässerraum gemäss OIK II
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Gewässerraumberechnung - Ortsteil Lohnstorf

Sektor Faktor eGSB nGSB GR Bemerkung
A 1 1.5 m 1.5 m 11.0 m

B - - - - - - 11.0 m GR gemäss Oberlauf | Infrastrukturen > überwiegendes 
öff. Interesse

C - - - - - - - - eingedolt | kein überwiegendes öff. Interesse | kein GR
D 2 0.6 m 1.2 m 11.0 m
E 1 1.7 m 1.7 m 11.0 m
F 1.5 0.8 m 1.6 m 11.0 m
G - - - - - - - - künstliches Gewässer (Sickerleitung) | kein GR
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Gewässerraum Gürbe
In der neuen Wasserbauverordnung des Kantons werden Fliessgewässer bezeichnet, 
deren Hochwasserschutzmassnahmen überkommunal geplant werden müssen. Für 
sie muss der Kanton innert zehn Jahren nach Inkrafttreten der neuen Wassergesetzge-
bung einen Gewässerrichtplan erlassen. Auch an Gewässern mit erhöhtem Koordinati-
onsbedarf müssen die Gemeinden Gewässerräume festlegen. Die Breite derselben 
soll in Absprache zwischen den Gemeinden und dem zuständigen Oberingenieurkreis 
(OIK) definiert werden. Die Gürbe ist eines dieser Gewässer mit erhöhtem Koordinati-
onsbedarf. In Absprache mit dem OIK II beträgt der Gewässerraum der Gürbe 45.0 m.

Dicht bebaute Gebiete
In der Ortsplanungsrevision von Mühlethurnen wurden 2016 die Gewässerräume aus-
gewiesen. Für die Gürbe wurde dabei ein Gewässerraum von 37.0 m festgelegt. Auf-
grund der vorgängigen Erläuterungen wird für die Gürbe ein Gewässerraum von 45.0 m 
verlangt. Ausserhalb des Siedlungsgebietes soll den übergeordneten Bestimmungen 
Rechnung getragen werden und ein Gewässerraum von 45.0 m ausgewiesen werden. 
Damit die Bebaubarkeit innerhalb des Siedlungsgebietes gemäss dem 2016 genehmig-
ten Zonenplan erhalten werden kann, werden wo möglich und raumplanerisch erstre-
benswert, "dicht Bebaute Gebiete" ausgewiesen. In diesen Bereichen soll der Gewäs-
serraum einseitig um 4.0 m reduziert werden, damit der Abstand zur Mittelachse der 
Gürbe den heute rechtsgültigen 18.5 m entspricht. 

Beurteilungskriterien dicht überbauter Gebiete                          Nr.: 1 2 3

Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskör-
per an zentraler Lage (Makroperimeter). x x x

Der Standort ist Teil einer Kern- oder Zentrumszone mit hoher 
Ausnützung. x

Es handelt sich um eine Baulücke oder um die geringfügige Er-
weiterung einer bestehenden Anlage.
Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitestgehend 
ausgenutzt. x x x

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen 
Grün-/Freiräume. x x x

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhält-
nismässig. x x x

Das Vorhaben wertet den Gewässerraum im Sinne des GSchG 
auf.
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4. ANPASSUNG GRUNDORDNUNG
4.1 Anpassungen Baureglement

Für das neue Baureglement wird der Artikel gemäss Musterbaureglement mit der Kor-
ridor-Lösung übernommen.

4.2 Erstellen Zonenplan Gewässerräume
Die Gewässerräume werden entsprechend den Tabellen und Erläuterungen aus Kapitel 
3.4 im neuen Zonenplan Gewässerräume festgelegt.
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ANHANG

Auszug aus dem GEP Kirchenthurnen
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